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Darstellung im Entwurf 1. Offenlage      unmaßstäblich 

 
 
 

Abwägungsvorschlag 

Fläche nicht 
darstellen 

Begründung 

Der Standort befindet sich am südlichen Ortsausgang des Ortsteils 
Edgoven. Im Vorentwurf des FNP Neu war die Fläche als „Fläche für 
die Landwirtschaft“ dargestellt. In der Sitzung zur Beratung des Ent-
wurfes zur 1. Offenlage des FNP Neu im Mai 2016 wurde der Be-
schluss gefasst, diese Fläche nicht weiterzuverfolgen. Die Gründe, 
die zu der Ablehnung geführt haben, wurden bereits mitgeteilt. Es hat 
sich kein neuer Sachstand, der zu einer Neubewertung der Fläche 
führen könnte ergeben, so dass die Gründe, die zur Nichtdarstellung 
führten, wiederholt werden: 

Für die gesamte Fläche südlich des Bürgerbergs wurde bereits im 
Rahmen der Erarbeitung des Vorentwurfes die Standortbewertung S 
1b.3 durchgeführt. Die Standortbewertung beinhaltete auch diese 
Fläche und kam zu folgendem Ergebnis: 
 
„Der Standort befindet sich am südlichen Siedlungsrand des Zent-
ralortes (Planungsraum Ib -Östlicher Zentralort-). In nördlicher und 
östlicher Richtung grenzen Wohngebiete um die Edgovener Straße 
und den Bahnweg an. Die Fläche fällt Richtung Südwest topogra-
phisch stark ab und liegt an einem Nordhang. Die Entwicklung der 
Fläche kann als vertretbare Siedlungserweiterung bewertet werden 
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in Abrundung analog zur gegenüberliegenden Seite der L 125. Ein-
kaufsmöglichkeiten sind im Zentralort ausreichend und gut erreich-
bar. Optimal ist auch die direkte Anbindung an die L 125. Für weitere 
soziale Einrichtungen sind größere Entfernungen hinzunehmen. 
Auch erschließungstechnisch erscheint der Standort nicht optimal, 
da nur Entwässerungsanlagen vorhanden sind, sonstige Netzan-
schlüsse aber hergestellt werden müssen. 
Im Prüfraum befinden sich hochwertige Biotopstrukturen, die auch für 
die Tierwelt von hoher Bedeutung sein können. Auch im Hinblick auf 
das Landschaftsbild ist der Standort hochwertig, da er den Ortsrand 
sensibel eingrünt. Von einer baulichen Entwicklung sollte aus ökolo-
gischer Sicht eher abgesehen werden. 
Aus ökologischer Sicht ist eine Wohnbauflächendarstellung trotz we-
niger Baulandreserven nicht zu empfehlen. Zudem erscheint der 
Standort auch aus städtebaulichen und erschließungstechnischen 
Gründen nicht optimal. Im Vergleich gibt es im Stadtgebiet weitere 
Standorte, die sich für eine Entwicklung besser eignen.“ 
 
Aus den vorgenannten Gründen wird die Fläche im Entwurf zur 2. 
Offenlage des FNP Neu nicht als „Wohnbaufläche“, sondern wie im 
bisherigen Verfahren als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt.

 


